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Das Heft ist Bestandteil der Broschürenreihe ”Natur.Erlebnis.Chiemsee” unter dem Dach der Chiemseeagenda.
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Was der Insel-Besucher beachten sollte - 
Der Inselknigge 

• Die Chiemseeinseln sind wie auch der See und 
seine Ufergebiete als Landschaftschutzgebiet 
besonders ihrer Obhut anvertraut, weshalb Sie 
Lärm, Beschädigung und Verschmutzung ver-
meiden sollten. 

• Ein Großteil des Gebietes der Herreninsel ist als 
Flora-Fauna-Habitat (nach FFH-Richtlinie) und als 
Vogelschutzgebiet (nach SPA-Richtlinie) ein zen-
traler Schutzbereich für empfindliche Tiere und 
Pflanzen.

• Bitte bleiben Sie auf den Wegen (Wegegebot) und 
vermeiden Sie unnötige Störungen.

• Das Rad- bzw. Rollerfahren und das Inline-Ska-
ten sind nicht gestattet.

• Hund sind zum Schutz der Wildtiere an der Leine 
zu führen.

• In den Anlagen sind das Ballspielen und jeglicher 
Sport nicht erlaubt.

• Zelten, Nächtigen, Lagern und Feuer machen 
sind strikt verboten. 

• Schilfbereiche sind Ruhezonen für Wasservögel 
und Fische und dürfen deshalb nicht mit Boo-

ten befahren, nicht be-
schwommen und nicht 
betreten werden. Weite-
re Hinweise erhalten Sie 
im Faltblatt ”Bitte nicht 
stören! RUHEZONEN  
für Vögel, Fische und 
Schilf am Chiemsee”. 

Um für Sie, die Insellandschaft und ihre Bewohner Ihren Inselbesuch zu einem 
erfreulichen Erlebnis zu machen, sollten Sie folgende Regeln beachten:
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